
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/9/2 14ObA42/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.09.1987

Norm

B-VG Art14

StGG Art17 Abs2

Rechtssatz

Nicht nur der VfGH hält den im Art 17 Abs 2 StGG verwendeten Begri4 "Unterrichtsanstalt und Erziehungsanstalt" dem

Begriff der "Schule" im Sinne des Art 14 B-VG gleich (VfSlg 4579, 4990), sondern auch in den Erläuternden Bemerkungen

zur Gemeindevertragsbedienstetengesetz - Novelle 1963 erfolgt eine Gleichsetzung.
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